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Organ t>er f^weiserif^en ^ttnee.

1er Sd)tt)ei3. JHtlitôQettftjjrift XXVII. Jaljrgûng.

-Safet, 5. gefauar. Vili. Sorgano. 1862. Nr. 5.
©te fJjroeUertfcfye UJltUtârjettunfl erfcïjetnt tn wôdjentliifyen ©eweïnutnntent. ©er <ßrcfs bis @nbc 1861 Ift franco burdj He

ganje @<fjroets #r. 7. —. ©le Seftetlttngcn roerben btrect an bie QScttapenattbtuitp ,,bte ^cbroetnlxntfer'fcbe Hlerla0ebxifbbattl«ltittß
in pttfel" abrefftrt, ber Setrag rotrb bet ben auswärtigen Abonnenten burd; 9fiatbnabmc crfofccn.

SBcrantroortlidje Dicbaïtteîi: Oberft ffîtetanb.

Bur rfleklrtìrungefrag*.

Ser fchmeigerifche Sunbeöratb feat an fämmtlidje
eibgenöfftftfee ©tänbe unterm 15. 3onnor folgenbeö
ereiöfefereiben erloffen:'

Sie tierfefeiebenen, mit Segug ouf bk Semaffnung
unb Sefteibung ber eibgen öfftfdien Sruppen noch nn=

erlebigten gragen erlauben im gegenmärtigen 3eit-
punfte noefe nicht, ein Reglement über Semaffnung,
Sefteibung unb Sluörüftung bei Sunbeöfeeereö in
neuer unb einheitlicher Rebaftion feerauögngtfcett/toEr
folebeö beim ©rlaß ber Stbouberungen gum Reglc=

ment tiom 17. Renner ü. 3- beobftefetigt murbe. Son
ben penbetiten gragen, beren ©rlebigung einen me=

fentlicfeen ©inftuft auf bie Rebaftion beö neuen Regle=

mentö auöüben muffen, nennen mir bk große ber

SeWoffnung ber Sufonterie mit einem neuen ®e=

mefere, bie grage ber ©infüferung einer neuen 5Ru=

nition unb bie Seränberung bei Seberwerfeö bei ben

©cfearffdmfeen, fomie bk grage über bai neue $ferb=
équipement. Srofc ber ©chwierigfeiten, bie ftch ber

©infüferung fo wefeutlidier Reuerungen entgegenftels

len unb trotj ber atlfeitigen Prüfung, melefee bk
Bache erforbert, feoffen mir bod), baß in niefet femer
3eit bie £erauögabe eineö neuen Sefteibungöregle=
menteö möglid) fein mirb. 3ngmifcben mirb baö mal=

tenbe ^rotiiforium bagu benutzt merben, ben begüg=

lieh ber neuen Sef(eibungö= unb 3luörüftungögegen=
ftänbe gemachten ©rfaferungen mögliefeft Rechnung

gu trogen.

Sereitö feat ftch oud) infolge ber »on unferm 9Rf=

litärbepartement eintierlangten Slnftcfeten ber Sft.
SRilitärfeefeßrben unb ber Ferren eibg. Snfpeftoren
bie SBünfchborfeit feerauögeftellt, baö neue Seflei=

bttngöregtement in einigen Sfeeilen abguänbern. Ser
Sunbeöratb nimmt um fo meniger Stnftanb, biefen

SBünfthcn burd) Slenberung einiger Seftimmungen
beö neuen Reglementeö unb burd) ©rtäuterung
anberer entgegen gu fommen, alö baburefe im ©runbe
bie ttniformität feine ©törttng erleibet.

Sie Seftimmungen bei neuen Sefleibungöregle»

menteö, bie mir einer Stbänberung ttntermorfen nnb

biefenigen, bk mir an beren ©teile gefegt feaben,

ftnb folgenbe:

©rfter Sfeeil.
Sefteibung.

I. eopfbebedung.

§. 2. Biffer 7, Litt, a unb b mirb erfefct burch

folgenben Barographen eorpöärgte unb ©tafeöpferb=

firgte:
a. Offtgieröfäppi mit ber Rummer beö eorpö

unb ofene meitereö Slbgeicfeen ber SBaffe. Sie
>;- : ' ^tt^atJTonöftste trdtffit" inV'fhttmner einer

eatiolleriefompognie beö betreffenben eantonö.

©arnitnr ber eorpöärgte tion üerg.olbetem We*

tati, ber eorpöpferbärgte ftlberplaguirt. $om=

pon für olle Slergte fomblnmenblau.
b. gelbmütje (eopfranb »on fefemargem ©ammet).
3ufa^ gu §. 3. 3m aditen Slliuea fotl eö beißen:

Sie garben beö Sompon ftnb bie im biöfeerigen Se=

fleibungöreglement tiorgefdirfebenen, mit ber Sluö=

nofeme, boß bei ber I. ©entrumfompognie bie obere

gtäcfee (£ätfte) ber ettget weiß, bie untere rotfe unb

bei ben eranfenwärtem ber pompon fornbtumen=

blau ift.
II. Oberfteib.

§. 10 erfeält folgenben Sniafa. Ser SBaffenrod ber

Slergte unb eorpöpferbärgte ift tion fornfelumenbtattem

Such, eragen unb Sluffcfeläge an ben Slermeln tion

fefemargem ©ammet.

Sierter Sfeeil.
meine Sluörüftung.

§. 26. 3ttfafc: Sen eantonen bleibt eö freigeftellt,
ben Sedei bei Srobfadeö aui fefemarg getränftem

Srild) angttfertigen. Ser Srobfad mirb auf ber ltn=

fen ©ette getragen.

günfter Sfeeil.
sßerfiutlttfee »eœaffmtng. nnb bagu gefiörenbe Sluörüftung.

§. 29. ©tatt ber SerlängerungöfcfenoHe am &in=
tertfeeil bei Seifegurtcö mirb ein Soppelfnopf mit
einer bemegtfefeen ©cfelaufe gur Sereugerung unb ©r-
meiterung beö Seibgttrteö angebrocht.
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Zur SeKleidungssrage.

Der schweizerische Bundesrath hat an sämmtliche

eidgenössische Stände unterm 15. Januar folgendes
Kreisschretl'en erlassen:'

Die verschiedenen, mit Bezug auf die Bewaffnung
und Bekleidung der eidgenössischen Truppen noch

unerledigten Fragen erlauben im gegenwärtigen
Zeitpunkte noch nicht, ein Reglement über Bewaffnung,
Bekleidung und Ausrüstung des Bundesheeres in
neuer und einheitlicher Redaktion herauszugeben,-wtv"
solches beim Erlaß der Abänderungen zum Reglement

vom 17. Jenner v. I. beabsichtigt wurde. Von
den Pendenten Fragen, deren Erledigung einen

wesentlichen Einfluß auf die Redaktion des neuen Reglements

ausüben müsseu, nennen wir die Frage der

Bewaffnung der Infanterie mit einem neuen
Gewehre, die Frage der Einführung einer neuen
Munition und die Veränderung des Lederwerkes bei den

Scharfschützen, sowie die Frage über das neue Pferd-
equipemcnt. Trotz der Schwierigkeiten, die sich der

Einführung so wesentlicher Neuerungen entgegenstellen

und trotz der allseitigen Prüfung, welche die

Sache erfordert, hoffen wir doch, daß in nicht ferner
Zeit die Herausgabe eines neuen Bekleidungsregle-
mentes möglich sein wird. Inzwischen wird das

waltende Provisorium dazu benutzt werden, den bezüglich

der neuen Bckleidungs- und Ausrüstungsgegenstände

gemachten Erfahrungen möglichst Rechnung

zn tragen.

Bereits hat sich auch infolge der von unserm

Militärdepartement einverlangten Ansichten der Tit.
Militärbehörden und der Herren eidg. Inspektoren
die Wünschbarkeit herausgestellt, das neue

Bekleidungsreglement in einigen Theilen abzuändern. Der
Bundesrath nimmt um so weniger Anstand, diesen

Wünschrn durch Aenderung einiger Bestimmungen
des neuen Réglementes und durch Erläuterung
anderer entgegen zu kommen, als dadurch im Grunde
die Uniformität keine Störung erleidet.

Die Bestimmungen des neuen Bekleidungsregle-

mentes, die wir einer Abänderung unterworfen und

diejenigen, die wir an deren Stelle gesetzt haben,
stnd folgende:

Erster Theil.
Bekleidung.

I. Kopfbedeckung.,

§. 2. Ziffer 7, Litt, a und d wird ersetzt durch

folgenden Paragraphen Korpsärzte und Stabspferdärzte:

a. Ofsizierskäppi mit der Nummer des Korps
und ohne weiteres Abzeichen der Waffe. Die

' W chtr^ einer

Kavalleriekompagnie des betreffenden Kantons.

Garnitur der Korpsärzte von vergoldetem Metall,

der Korpspferdärzte silberplaquirt. Pompon

für alle Aerzte kornblumenblau.
b. Feldmütze (Kopfrand von schwarzem Sammet).

Zusatz zu §. 3. Im achten Alinea soll es heißen:

Die Farben des Pompon sind die im bisherigen

Bekleidungsreglement vorgeschriebenen, mit der

Ausnahme, daß bei der I. Centrumkompagnte die obere

Fläche (Hälfte) der Kugel weiß, die untere roth und

bei den Krankenwärtern der Pompon kornblumenblau

ist.

II. Oberkleid.

F. 10 erhält folgenden Zusatz: Der Waffenrock der

Aerzte nnd Korpspferdärzte ist von kornblumenblauem

Tuch, Kragen nnd Aufschläge an den Aermeln von

schwarzem Sammet.

Vierter Theil.
Kleine Ausrüstung.

§. 26. Zusatz: Den Kantonen bleibt es freigestellt,
den Deckel des Brodsackes aus schwarz getränktem

Trilch anzufertigen. Der Brodsack wird anf der linken

Seite getragen.

Fünfter Theil.
Persönliche Bewaffnung und dazu gehörende Ausrüstung.

F. 29. Statt der Verlängerungsschnalle am
Hintertheil des Leibgurtes wird ein Doppelknopf mit
einer beweglichen Schlaufe zur Verengerung und

Erweiterung des Leibgurtes angebracht.
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3ufafc gum gleicfeen §. 3nm 3ufammenfealten ber

©âbel= unb Safonuetfcfeeibe ift cine Soppelfcbtaufe

angubringen unb an ber Sajonnetfdjeibe gtt befeftigen.

Stbänberung beö §. 30 begüglich, beö Slnbringenö
ber Roumnobel:

Sin ber Stttßenfeite reditö neben bem eapfeltäfcfecfeeti

eine befonbere ©cfelaufe gum ©infteden ber Rautn=

nobel.

3ufafc gum gleichen Slrtifet:
Unter bem Innern Sedei ber rßatrontafche mirb

eine Seberfeütfe nebft Riemcfeeu mit Seberfnopf naefe

Beichnung, ober ein Säfcbcfeen gum Slufbemoferen bei

©cfeußgiefeerö für bai 3«gergemefer angebrad)t.

©ecfeöter Sfeeil.
Uebergango= uttb SMgiebungöbefttmmintgen.

3ufafc gu §. 38 Lit. b. Sen eontonen ift febocfe

geftattet, bie biöfeerigen euppel in einen gerabe ge=

fcfenittenen, auö einem ©tüd beftefeenben Seibgurt
umguänbem, melcfeer tiornen mit einer tiieredigen
Somfcfenalte (mit mefftngenem Som) gum ©in»
fcfenotlen rerfefeen ift.

3nbem mir 3fe«en obige Slbänberungen gu genauer
Racfeochtung mittfeeiten, fügen mir benfelben fotgenbc
erläutembe Semerfttttgeu hei:

1. eopfbebeduug unb Oberfleib ber Slergte.

Saö neue Reglement fprach ftd) mit Segug auf
biefe ©eoeuftänbe niefet mit ber gefeörigen eiorfeeit
auö. Següglid) ber eopfbebedttng tiermißte man
biöfeer auch bie hei bem öftem Uebertritt tion einer

SBaffe gur anbern fo notfewenbige ©teichförmigfeit,
bie nun beim SBegfalten aller befonbem Sluögeicfe=

nnngen für bie eingelnen SBaffengottungen feerge=

ftettt ift.

2. pompon für bte I. (5entrum=eompagme.

©ö feat in ben eantonen tiielfach Slnftoß erregt,
boß naebbem bie glamme burd) baö neue Reglement
abgeftfeafft mar, fein Unterfdileb mefer beftefee gmifeben

bem pompon beö großen unb fteinen ©tabeö unb

bemfenigen ber ï. ©entrttmfompagnie. Sem ift nun
burefe ben feegügltcben 3»fo£ abgeholfen.

3. Srobfad.

Següglid) biefeö Slttörüftungögcgenftanbeö ift tifeï=

fach bie étage taut gemorben, bai amerifanifche Se=

bertitch fei nicbt fotib genug ; eingegogene ©rfunbi=

gungen boben feboch baraetfean, boß mo biefer ©toff
nid)t bie gefeorige Sluöbauer geigte, bie ©dulb att
ber SBafet einer fdilechten, ftatt einer guten Quält*
tat lag. SBir etnpfefelen bafeer ben eantonen, ftd)

nid)t burd) Rüdftditen auf SBofelfettfeeft beö ©toffeö
gur Slnfehaffung einer fcfelecfeten Dualität tierteiten gu

laffen. Sllö paffenbeö ©urrogat für baö amerifanifche

Sebertudj fann auefe ein ftarf getränfter Sritcfe

(toile peinte noire) öermenbet werben, wotion Sfaen
»om SRilitärbepartement ein SDhtfter gugefaubt werben

mirb.

4. Seibgurt.

eeiner ber neuen Stuörüftungögegenftonbe fat eine

fo »erfefeiebene Seurtfeeilung gefunben, olö baö für

baö ©eintttron attfgeftettte SRobctt. ©ö ift bober

aud) bie grage, ob baöfelbe beigubebatten ober abgu=

finbern fei, einer gang fpegielten Prüfung unterworfen

worben. Stefelbe bat gu bem Refultate gefübrt,

für neue Slnfdiaffungen baö biöfeerige breitfeeitige unb

febiefgefefenittene ©eintttron im SBefentticben beigube=

balten, unb wir ftefeen nidit an, bie ©rünbe bafür

näfeer auö einanber gu feijen, ba man tiielfad) bic

Semeggrünbe, wetdie gtt ber biöfeerigen gorm beö

Setfegttrteö gefüfert feaben, niefet gehörig gelaunt unb

gemürbigt gu feaben fit eint.

Ser ©runb, ber für ben Seibgurt angenommenen

gorm ift ein wefentfieb fauitarifefecr. Ser Seibgurt

fommt auf eine ©teile gu liegen, weldie mit Slttör

fefeluft ber SBirbetfäute frei tion jeber fnödjernen Un=

terlage ift unb übt einen empftnbltcfeen Srttd auf

ben SRagen. Ser Srud auf biefeö widjtige Organ
wirb um fo täfttger, je mefer ber ©urt geneigt ift,
aufmärtö in bie ©egenb bei 3Ragenmunbeö gu ftet-

gen unb fe mefer ber SRagen mit ©peifen gefüllt ift.
Ser gerabe ©urt unterbinbet förmtidj ben Seib an

feiner naefegiebigften ©teile. Sofeer murbe ein ©efenitt

gemäfelt, burd) metdien ber Seibgurt tion ben £>üft-

fnocfeenränbern abwärtö in bie untere Rabclgegenb

bogenförmig gefüfert wirb. Saburcfe limgefet baö neue

5Robetl bie feöfeer gelagerten, empftnbfidien Organe
unb umgürtet nur folefee Sfeeite, wetde burch ifere

ttatürlidje Sltttoge eine größere SBibcrftanböfäfeigfett

beft|ett. Ser ©urt erleichtert auf biefe SBetfc baö

Sttfemungötiermögen, inbem er bie Serbauungöorgane,
ftatt fte gu bn'iden, wie beim a,erabe gefdmittenen

SRobelte, trofeitbucnb utiterftü^t.

Sieß bie ©rünbe, warum ber Sunbeöratfe f. 3-
bem bogenförmigen ©djnitte ben Sorgug gab unb

warum er auch \ci\t noefe unb biö weitere ©rfabrungen

boö ©egentfecit bortfeun, ftd) für Seibefeattung
beö neuen SRobettö nm fo mefer entfdjeiben muß, atö

bei Stnfertigung eineö breitfeeitigen ©ttrteö bie Spaut*

abfalle ftch beffer tiermertfeen, überfeaupt bie ©intbeU

tung beö Rofeftoffcö ofene Rachtfeeite für bie ©olibi-
tät bei ^robufteö ftd) teiditer unb bafeer öfouomifcber

madien läßt, alö wo bie gange ©urttänge ani einem

©lüde feerauögefdmftten werben muß.

©in anberer ©inwurf, welder bem ©urt gemacht

murbe, betrifft bie Oefere, melde auf bie |)üftfnodien

gu liegen fommen unb non weiden man eine Ser-

leßung biefeö eörpertfeciteö befürditete. Siefe Oefere

nun ftnb eineötfeeilö notfewenbig, um ben bogenför

migen ©dmitt bergttftcllen uub anberntfeeitö tragen
fte wefenttid) bayi bei, bem ©urte bo, wo er om

meiften bem Slufrotten auögefe&t ift, bie nölfeige ©0=

libität gu tierfebaffen. Sßaö nun obige Sefürditung
anbetrifft/ fo tierfefemittbet biefetbe gang, wenn bie

Oefere niefet attgu groß ftnb uub nidit über bie ean=

ten bei ©ttrteö tiorftefeen. 3ebenfattö wären oflfät=
(ige Serletjungett niefet ber betreffenben Sorridjtung,
fonbern bem ©urt int Sttlgemeiuen, b. i. bem ©p=

ftem, gur Saft gu fdreiben. ©in neueö SRobelt, baö

ben eontonen gttgefonbt werben foli, wirb bieft bin=

länglicfe bortfeun.

Sin biefem neuen SRobelt ift eine, mie unö fefeeint,
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Zusatz zum gleichen §. Zum Zusammenhalten der

Sâhel- und Bajonnetscheide ist eine Doppelschlanfe

anzubringen und an der Bajonnetscheide zu Hefestigen.

Abänderung des §. 30 bezüglich des Anbringens
der Raumnadel:

An der Außenseite rechts neben dem Kapseltäschchen

eine besondere Schlaufe zum Einstecken der Ramn-
uadel.

Zusatz zum gleichen Artikel:
Unter dem innern Deckel der Patrontasche wird

eine Lederhülse nebst Riemchen mit Lederknopf nach

Zeichnung, oder ein Täschchen zum Aufbewahren des

Schußziehers für das Jägergewehr angebracht.

Sechster Theil.
Uebergangs- und Bollziehungsbestimmungen.

Zusatz zu §. 38 Lit. d. Den Kantonen ist jedoch

gestattet, die bisherigen Kuppel in einen gerade

geschnittenen, aus einem Stück bestehenden Leibgurt
umzuändern, welcher vornen mit einer viereckigen

Dornschnalle (mit messingenem Dorn) zum
Einschnallen versehen ist.

Indem wir Ihnen obige Abänderungen zn genauer
Nachachtung mittheilen, fügen wir denselben folgende
erläuternde Bemerkungen bei:

1. Kopfbedeckung und Oberkleid der Aerzte.

Das neue Reglement sprach sich mit Bezug auf
diese Gegenstände nicht mit der gehörigen Klarheit
auS. Bezüglich der Kopfbedeckung vermißte man
bisher auch die bei dem östern Uebertritt von einer

Waffe zur andern so nothwendige Gleichförmigkeit,
die nun beim Wegfallen aller besondern Auszeichnungen

für die einzelnen Waffengattnngen hergestellt

ist.

2. Pompon für die I. Centrum-Kompagnie.

Es hat tn den Kantonen vielfach Anstoß erregt,
daß nachdem die Flamme durch das neue Reglement
abgeschafft war, kein Unterschied mehr bestehe zwischen

dem Pompon des großen und kleinen Stabes und

demjenigen der s. Centrumkompagnie. Dem ist nun
durch den bezüglichen Zusatz abgeholfen.

3. Brodsack.

Bezüglich dieses Ausrüstungsgcgenstandes ist vielfach

die Klage laut geworden, das amerikanische Le-
dertnch sei nickt solid genngz eingezogene Erkundigungen

haben jedoch darqethan, daß wo dieser Stoff
nicht die gehörige Ausdauer zcigte, die Schuld an
der Wahl einer schleckten, statt ciner guten Qualität

lag. Wir cmpfehlcn dahcr dcn Kantoncn, sich

nicht durch Rücksichten anf Wohlfeilheit des Stoffes
zur Anschaffung einer schlechten Qualität verleiten zu
lassen. Als passendes Surrogat für das amerikanische

Ledertuch kann auch ein stark getränkter Trilch
(toile peinte noirs) verwendet werden, wovon Ihnen
vom Militärdepartement ein Muster zugesandt werden

wird.

4. Leibgurt.

Keiner der neuen Ausrüstungsgegenstände hat eine

so verschiedene Beurtheilung gesunden, als das sür

das Ceinturon aufgestellte Modell. Es ist daher

auch die Frage, ob dasselbe beizubehalten oder

abzuändern sei, einer ganz speziellen Prüfung unterworfen

worden. Dieselbe hat zn dem Resultate geführt,

für neue Anschaffungen das bisherige dreitheilige und

schiefgeschnittene Ceiuturou im Wesentlichen beizubehalten,

uud wir steheu nicht an, die Gründe dafür

näher aus einander zn setzen, da man vielfach die

Beweggründe, welche zu der bisherigen Form des

Leihgurtes geführt haben, nicht gehörig gekannt nnd

gewürdigt zu haben scheint.

Der Gruud, der für den Leibgnrt angenommenen

Form ist ein wesentlich sanitarischer. Der Leibgurt

kommt auf eine Stelle zu liegen, welche mit
Ausschluß der Wirbelsäule frei von jeder knöchernen

Unterlage ist und übt einen empfindlichen Druck auf
den Magen. Der Druck auf dieses wichtige Organ
wird um so lästiger, je mehr der Gurt geneigt ist,

aufwärts in die Gegend des Magenmundes zn steigen

und je mehr der Magen mit Speisen gefüllt ist.

Der gerade Gurt uuterbindet förmlich den Leib nn

feiner nachgiebigsten Stelle. Daher wurde eiu Schnitt
gewählt, durch welchen der Leibgurt von den Hüft-
knochenrändern abwärts in die untere Nabclgegend

bogenförmig geführt wird. Dadurch umgeht das neue

Modell die höher gelagerten, empfindlichen Organe
und umgürtet nnr solche Theile, welche durch ihre

natürliche Anlage eine größere Widerstandsfähigkeit
besitzen. Der Gurt erleichtert auf diese Weise das

Athmungsvermögen, indem er die Verdauung^organe,
statt sie zn drücken, wie beim gerade geschnittenen

Modelle, wohlthuend unterstützt.

Dieß die Gründe, warum der Bundesrath s. Z.
dem bogenförmigen Schnitte den Vorzug gab und

warum er auch jctzt uoch und bis weitcrc Erfahr,,,,-
gen das Gegentheil darthnn, sich für Beibehaltung
des neuen Modells um so mehr entscheiden mnß, als
bei Anfertigung cincs dreiteiligen Gurtes die

Hautabfälle sich besser verwerthen, überhaupt die Eintheilung

des Rohstoffes ohne Nachtheile für die Solidität

des Produktes sich lcichtcr und daher ökonomischer

machen läßt, als wo die ganze Gurtlänge aus einem

Stücke herausgeschuitteu wcrden muß.

Ein anderer Einwurf, welcher dcm Gurt gemacht

wurde, betrifft die Oehre, welche auf die Hüftknochcn

zn licgen kommen und von welchen man eine

Verletzung dieses Körperteiles befürchtete. Dicse Oehre

nun sind einesteils nothwendig, nm den bogenförmigen

Schnitt berzustcllcn uud anderntheils trageu
sie wesentlich dazu hei, dem Gurte da, wo cr am

meisteu dem Aufrollen ausgesetzt ist, die nöthige
Solidität zu verschaffen. Was nun odige Befürchtung

anbetrifft, so verschwindet dieselbe ganz, nenn die

Oehre nicht allzu groß sind und nicht über die Kanten

des Gnrtes vorstehen. Jedenfalls wären attfäl-
!ige Verletzungen nicht der betreffenden Vorrichtung,
sondern dem Gurt im Allgemeine,,, d. i. dem

System, zur Last zn schreiben. Ein neues Modell, das

den Kantouen zngesandt werden soll, wird dieß

hinlänglich darthun.

An diesem neuen Modell ist eine, wie uns scheint,
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notfewcnbige Scrbefferung ongebracfet morben: Sie
©rfeijuug ber Sertäugcrungöfcfenatle burefe eine an=
bere Serlängerttngötiorrid)tung. ©ö gefefeafe bieß,
weit bie biöfeerige SertängerungefdmaHe gu fdjmer=

fällig war, eine Serlängerung unb Serfürgung beö

©urteö niefet leiefet bemerffteltigen ließ unb oft aud)
ben SRann brüdte.

SBenn ber Sttnbeöratfe mit Segug ouf Reuan=

fd)affungen an ben biöfeerigen SRobetten im SBefent=

liehen feftfeatten gu follen glaubte, fo feaben ifen ba=

gegen ouf ber anbern Beite tierfdjiebene Sorftettun=

gen eingelner fantonaler SRilitärbebörben beftimmt,
hei bex Umänberung beö alten Sebergettgeö eine grö=

ßere greibeit walten gu laffen unb ben eantonen

freigitfteüeu, bie ani bett alten ^atrontafefeenriemen
unb ©äbetfuppeln umguäubernben ©einturonö auö
einem uttb gmar gerabe gefdmtttenen ©tüde anfcrti=

gen gu laffen. ©ö fpradjeu feiefür gewiefetige ftnau=

gielle ©rünbe unb wirb baburd) biö gur beftnititien

geftfe^ung bei Reglementö gugteich ©etegenfeeit

geboten, über beibe ©pfteme bte nötfeigen ©rfafemngen

gu maefeen.

Stud) begüglich bei Serftfetuffeö unb ber Sorricb>

tung gum Serengern unb ©rmeitem ift eine Serein-
faefeung angebraefet, ba bie Scrtängerungötiorricfetung
»om breitfeeitigen ©urt nicht auf ben einfachen über*

getragen werben fann. Sen eantonen wirb ein

SRobell gugeftellt werben.

Sie neue Slrt ber Sertängerungötiorricbtung er*
feeifd)t für ben breitfeettiant Seibgurt unfeebingt, baß

bie eantone hei neuen Slnfcfeaffunqen mit Segug ouf
bk Sänge ber ©urte wenigftenö brei »erfefeiebene

Rummcroö einfüferen, mobei boö im neuen Regte*

mente ongefüferte Wafy ali Rormalmoß gelten mag.
ginben ftcfe in ben Stuörüftungömagaginen ©einturon
tion brei tierfdjiebenen Sängen, fo mirb eö hei einiger=

maßen forgfältiger Stuöwafel möglich fein, jebem

SRaune einen paffenben ©urt gu geben, ofene baß an

bemfelben allgu tiiele enopflöcher angebracht merben

muffen.

5. ^3atrontafd)e.

Siefetbe bot ftd) im ©äugen atö gmedmäßig er=

miefen. Sie Raumnabel mirb an ber rechten ©eite
ber Slußenfeite angebrad)t, weit fte ba bei tiorgefcfeo=

heiter $ßatrontafcfee bem Wann beffer bei ber Spanb ift.

Sie meiften eantone feaben ftefe, beim SRangel einer

einfdilägigen Sefttmmung im neuen Réglemente, he*

gügtiefe ber Serforguna, beö ©efeußgiefeerö für baö

3ägergemefer bamit gefeolfen, baß fte unter bem in*
nem Sedei ber ^atrontafcfee eine ^ttlfe mit Riem=

d)en unb Seberfnopf ober ein Säfdjcfeen anbringen
ließen. Surcfe obige Seftimmuttg ift nun bie Sude

im Réglemente ergängt.

Sa bai gett für boö ©ewefer in eine ber bteefeer*

nen Südifen tierwiefen unb bort offenbar beffer auf»

bewahrt ift, atö iu ober an ber ^atrontafcfee, fo

fönnen mir boö Serlongen um SBiebereinfüferung bei

Oetftäfdjcbenö nidjt für ein begrünbetcö eraefeten.

Sei biefem Stntaffe fügen mir noch einige Semer*

fungen unb meitere SBeifungen bei, bie meniger bie

Rebaftion bei neuen Reglementö, atö tiietmefer bie

ben eantonen gugefonbten SRobetle befcfelogen.

6. Seinfteiber.

Sou tierfdjiebenen ©eiten ift bie Semerfung ge*
macfet morben, baf} ei gmedmäßiger märe, menu bie

Seinfteiber für gußtruppen unten enger gefchnitten
mürben. Sieß fdjeint auch unö namentlich mit fStnd*

ftebt auf bai ©infefeieben ber Seinfteiber in bie Sta*
mafefeen unb bai Slbtreten berfelben tiortfeeilfeafter gu
fein, unb mir empfefeten baber bei neuen Slnfcfeaffun*

gen in ber angegebenen SBeife gu »erfahren.

7. £atöbinbe.

©tnige eantone feaben eine etmaö feftere ©inlage
in bie neue £)alöbinbe mit ©rfolg angebracht, mor*
auf mir feiemit aufmerffam machen. Ser SRannfcbaft
ift gur Serfeütung bei 3nfommenfcferumpfenö ber

£>alöbinbe gu empfehlen, biefelbe iebeömal nach ges
maefetem ©ebrouefee gut gttfammengulegen.

8. eamafefeen.

Saö auögegebette SRobetl biefeö Sefleibttngöftüdeö
ift mit einem mefentlicfeen gefeler befeoftet, inbem ber

©efeluß naefe tiornen ftatt nach hinten angebracht ift.
Sei neuen Stnfcfeoffungen ift, in Slfemeicfeung »om
SRobet, ber ©chluß nach hinten angubringeu.

gefelerfeoft ift femer am ÜRobell, baß boö boppelte
Sinbemittct gunt Sragen ber eamafchen über unb
unter ben £)ofen biö gong feinunterreiebt; eö genügt,
menu baöfelbe am britt* ober tiiertunterften enopfe
beginnt.

Sluö ben Semerfungen, melcbe ©eitenö ber ean*
tone über bie eamofdien gemad)t morben, ift gu

fefetießen, baf} biefetben feinten niefet immer genug
attögefefenitten merben, um baö Slbtreten gu »er*
feinbem.

Sen eiagen eingelner eantone gegenüber, baß bie

eamafchen bie güße iferer Seute niefet genug beden,

brauchen mir mofel faum gu bemerfen, boß boö Regle*
ment ben eontonen freie £anb läßt, ben oorbem

Sfeeil ber eamofefeen um etmaö länger anfertigen gu

laffen, in fofern unb in fomeit eö für tfeunlich be=

funben mirb. Safeei ift jeboefe nicht gu überfefeen,

baf} gtt meit feerabfollenbe eamafchen, namentlich bei

feobem ©efenee aud) ifere Unbequemlicfefeit feaben, in=

bem ftcfe gmifdjen ifenen uttb ben ©djufeen gerne gtüf*
ftgfeit anfe|t unb fteden bleibt.

Sie Rotfemenbigfeit, bie ©ommerfamafefeen gu tier*

längern, fefeen mir bei ber 3n>edbeftftnmung berfel*
ben nicbt ein.

Um 3fenen, refp. ben fantonalen SRititärbefeörben,

©etegenfeeit gu geben, ftcfe auefe im gernern über bie

uod) eingufüferenben Serbefferungen ouögufprecfeen nnb

oltfätlig in ben eantonen einjetne Serfuche anguftel*

leu, theiten mir 3t)nen naebfotgenb bie fünfte mit,
über melcbe baö eibgen. SRititärbepartement im Saufe

bei Safereö noch meitere Serfuche aufteilen mirb:

1. ©infüferung einer praftifefeeren Sergferung ftatt
beö geberbufdjeö für ben ®enie= unb ©cfefi*

fcenbut.
2. ©infadjere eioppe für ben SBaffenrocf.
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nothwendige Verbesserung angebracht worden: Die
Ersetzung der Verlangcruugsschualle durch eine
andere Verlängerungsvorrichtung. Es geschah dieß,
weil die bisherige Verlängerungsschnalle zu schwerfällig

war, eine Verlängerung und Verkürzung des

Gurtes nicht lcicht bewerkstelligen ließ und oft auch

dcn Mann drückte.

Wenn der Bundesrath mit Bezug auf
Neuanschaffungen an den bisherigen Modellen im Wesentlichen

festhalten zn sollen glaubte, so haben ihn
dagegen auf der andern Seite verschiedene Vorstellungen

einzelner kantonaler Militärbehörden bestimmt,
bei der Umändcruug des alten Lederzeuges eiue größere

Freiheit walten zu lassen und den Kantoncn

freizustellen, die aus den alten Patrontaschenriemen
und Säbelkuppeln umzuändernden Ceinturons aus
eiuem und zwar gerade geschnittenen Stücke anfertigen

zn lassen. Es sprachen hiefür gewichtige finanzielle

Gründe und wird dadurch bis zur definitiven
Festsetzung des Reglements zugleich Gelegenheit
geboten, über beide Systeme die nöthigen Erfahrungen
zu machen.

Auch bezüglich des Verschlusses uud der Vorrichtung

zum Verengern und Erweitern ist eine Vereinfachung

angebracht, da die Verlängcrungsvorrichtung
vom dreiteiligen Gurt nicht auf den einfachen

übergetragen werden kann. Den Kantonen wird ein

Modell zugestellt werden.

Die nene Art der Verlängerungsvorrichtung
erheischt für den dreiteiligen Leibgurt unbedingt, daß

die Kantone bet neuen Auschaffungen mit Bczug auf
die Länge der Gnrte wenigstens drei verschiedene

Nnmmcros einführen, wobei das im neuen Réglemente

angeführte Maß als Normalmaß gelten mag.
Finden fich in den Ansrüstungsmagazinen Ceinturon
von drei verschiedenen Längen, so wird es dei einigermaßen

sorgfältiger Auswahl möglich sein, jedem

Manne einen passenden Gurt zu geben, ohne daß an

demselben allzu viele Knopflöcher angebracht werden

müssen.

5. Patrontasche.

Dieselbe hat sich im Ganzen als zweckmäßig

erwiesen. Die Raumnadel wird an der rechten Seite
der Außenseite angebracht, weil sie da bei vorgeschobener

Patrontasche dem Mann besser bei der Hand ist.

Die meisten Kantone haben sich, beim Mangel einer

einschlägigen Bestimmung im neuen Réglemente,
bezüglich der Versorgung des Schußzichers für das

Jägergewehr damit geholfen, daß sie unter dem

innern Deckel der Patrontasche eine Hülse mit Riemchen

und Lederknopf oder ein Täschchen anbringen
ließen. Durch obige Bestimmung ist nun die Lücke

im Réglemente ergänzt.

Da das Fett für das Gewehr in eine der blechernen

Büchsen verwiesen und dort offenbar besser

aufbewahrt ist, als in oder an der Patrontasche, so

können wir das Verlangen um Wiedereinführung des

Oelfläschchens nicht für ein begründetes erachten.

Bei diesem Anlasse fügen wir noch einige Bemerkungen

und weitere Weisungen bei, die weniger die

Redaktion des neucn Reglements, als vielmehr die

den Kantonen zugesandten Modelle beschlagen.

6. Beinkleider.

Von verschiedenen Seiten ist die Bemerkung
gemacht worden, daß es zweckmäßiger wäre, wenn die

Beinkleider für Fußtruppen unten enger geschnitten
würden. Dieß scheint auch uns namentlich mit Rücksicht

auf das Einschieben der Beinkleider in die

Kamaschen und das Abtreten derselben vortheilhafter zu
sein, und wir empfehlen daher bei nenen Anschaffungen

in der angegebenen Weise zu verfahren.

7. Halsbinde.

Einige Kaytone haben eine etwas festere Einlage
in die neue Halsbinde mit Erfolg angebracht, worauf

wir hiemit aufmerksam machen. Der Mannschaft
ist zur Verhütung des Zusammenschrumpfens der

Halsbinde zu empfehlen, dieselbe jedesmal nach

gemachtem Gebrauche gut zusammenzulegen.

8. Kamaschen.

Das ausgegebene Modell dieses Bekleidungsstückes
ist mit einem wesentlichen Fehler behaftet, indem der

Schluß nach vornen statt nach hinten angebracht ist.
Bei neuen Anschaffungen ist, in Abweichung vom
Model, der Schluß nach hinten anzubringen.

Fehlerhaft ist ferner am Modell, daß das doppelte
Bindemittel zum Tragen der Kamaschen über und
unter den Hosen bis ganz hinunterreicht; es genügt,
wenn dasselbe am dritt- odcr viertuntersten Knopfe
beginnt.

Aus den Bemerkungen, welche Seitens der Kantone

über die Kamafchen gemacht worden, ist zu

schließen, daß dieselben hinten nicht immer genug
ausgeschnitten werden, um das Abtreten zu
verhindern.

Den Klagen einzelner Kantone gegenüber, daß die

Kamaschen die Füße ihrer Leute nicht genug decken,

brauchen wir wohl kaum zu bemerken, daß das Reglement

dcn Kantonen freie Hand läßt, den »ordern

Theil der Kamaschen um etwas länger anfertigen zu

lassen, in fofern nnd in soweit es für thunlich
befunden wird. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen,

daß zu weit herabfallende Kamaschen, namentlich bei

hohem Schnee anch ihre Unbequemlichkeit haben,
indcm sich zwischen ihnen und den Schuhen gerne
Flüssigkeit ansetzt und stecken bleibt.

Die Nothwendigkeit, die Sommerkamaschen zu

verlängern, sehen wir bei der Zweckbestimmung derselben

nicht ein.

Um Ihnen, resp, den kantonalen Militärbehörden,
Gelegenheit zu geben, sich auch im Fernern übcr die

noch einzuführenden Verbesserungen auszusprechen und

allfällig in den Kantonen einzelne Versuche anzustellen,

teilen wir Ihnen nachfolgend die Punkte mit,
über welche das eidgen. Militärdepartement im Laufe

des Jahres noch weitere Versuche anstellen wird:
1. Einführung einer praktischeren Verzierung statt

des Federbusches für den Genie- und
Schützenhut.

2. Einfachere Klappe für den Waffenrock.
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3. Serfucfee mit einer gum SBoffenrod poffenben

$oligeimü$e.
4. ©infüferung ber eompnguie^Ruinmern om

Spetme bex eotiallerie.
5. ©infüferung eineö neuen Sornifterö mit paf=

fenber ©inrid)tung gur Serforgung ber SRit*

nition. Somit mürben ouefe Serfucfee über

bie Rotfemenbigfeit tion Sragriemen für baö

©einturon tierbunben.

6. Serfucfee mit ber eopuge, refp. ©rfefcung beö

SBocfeötucfeübergugeö an bereopfbebedttng burefe

eine ben Raden fcfeü|enbe Sorricfetung.

(golgen bie Unterfcferiften.)

her eibg. ftantone unb namentlich, jenes mm Solatium

3ur Dtttljeioiaung her ©ränjen gegen irank-
retd) unb anbere bamit in ÎHerbinbung ftefeenbe

Gegebenheiten non 1792 bis 1798, nämlid) bis ^unt

(Einfall btx Jran3ofen.

(©efeluß.)

Ser ©infall ber grangofen gefefeat) bon brei »er*
fefeiebenen ©eiten, tion ©rendjett, im Sfeal über

©änöbrunnen unb ben ^aßmong burefe boö Sein*
mpler Sfeal.

Sie feinbliche SRacfet, melefee ben 2. SRärg über

©renefeen einbraefe, mirb allgemein auf 15,000 ?Rann

angegeben. Racfe einem tion eriegöfommiffär ©ou*
tieftre om 12. Ventôse ober 2. SRärg an bie 3Ru=

nigipolität tion ©olotfeurn ertaffenen Sefebl, feettef*
fenb baö Serpftegttngömefen, beftunb biefelbe nur auö
ben 4 £albbrigaben 3, 31,14, unb 89 à 2500 «Rann

10,000
ani bem 7. £)ufaren^Regiment 400

18. ©atiatlerie=Regiment 400
unb leichter Slrtillerie 600

11,400
ofene Offtgterö=$ferbe.

©ö fefeeint faft, alö feafee eö ©eneral ©efeauenfeurg

»erfdimäfet, bie forgtofen fehmeigerifefeen 3Rilfgen im
©cfelof gu überfallen; benn er lieft feinen früfeen
Slufbrucfe auö bem Sfeoïe »on ^ieterlen burefe ben

Sonner ber eononen anfünben. SRit ben morali*
fefeen unb materiellen ©efemächen feineö fealbgemon*
neuen ©egnerö nur gu tiertraut, mußte ifem ber un*
temommene ©infall alö ein enabenfpiel »orfommen.

©ine außerfeolb »on ©renefeen mit eononen he*

fefcte ©efeonge marb ofene SBiberftonb genommen.
SRefer SBiberftonb fanb eine über ben Serg gebrun*
gene feinbïtcfee eotonne bei ber Suffgrube oberfealb
beö Sorfeö, mo mft großer £artnädigfett gefampft
murbe. Sie Sertfeeibiger ofene güferer mürben ober

»on ber Hauptmacht umgangen, bie unter ftetem leb*
Ijoftem geuer bie in gmeiter Sinie oufgefteÜten Ser*

ner unb ©olotfeumer »or ftcfe feer trieb, ©inige Äont=

pagnien Untermalbner, fei eö auf Sefefet iferer Re*

gieritng ober auö SRißtrouen in ben bei iferen ?Rft=

eibgenoffen mofergenommenen ©eift, maren fdion Sagö

gutior nach, iferen Sergen gu marfdn'tt. Siefer Slb*

gitg ber ${tföttuppen hatte begreiflich einen fdjlim*
men ©inbrud auf bie 3urüdgebltebenen feinterlaffen.

Stuf bem Rüdgug noch ©elgad) fteien nebft bem

tiorbemelbten Strtitleriefeauptmann ©urp fehmeigeri*

fdjer ©eitö mefer atö 100 Wann. SReferere feunbert

©efangene mürben fofort rüdmärtö nach Sefancon

abgeführt; maö auf feinblicber ©eite umfant, murbe

auf ber ©telle begroben, bie Sermunbeten mutben

nach Siel tronöportiert.
SRonefeen ©cbmeigerö, tiielteicfet eineö jeben ©efal^

tenen Sob murbe geräefet.

Set ben fogenannten Sellocfeer unb ©etgadier
SBeifeern, fübtich unb nörblich gmifchen mit ©ebüfeh

unb SBalbungen befehlen Cugeln, oberfealb ber otten

Sanbftrofte gelegen unb burch einen engen £olgweg

getrennt, ftellten ftch namentlich bie Serner noefe ein*

mal gu fräftiger ©egenmehr.
©ö fefette nicht an Seifpieten großen $elbenmutfeö

unb Slufopferttng. SRoncfeer ©olotfeumer unb Ser*

ner meferte ftd) mie ein Rafenber unb biö ouf ben

Sob, feben 3untf tion Carbon tierfefemäfeenb. ©chabe,

boß mir biefe Sopfem nicht mit Ramen nennen

fönnen.
Sie frangöftfefee Uebermacfet mar aber gu groß

unb tion je$t an hotte aller SBiberftonb aufgehört —
bie ©olotfeumer eilten ber ©tabt gu, unt ftcfe noch

an ben gefangenen Patrioten gu rächen, bie Serner
aber folgten iferem £attptforpö, boö ftd) über bie im
Robod) gefcfelagene ©cbiffbrüde ouf boö rechte Slar*

ufer gurüdgog unb bie ©traße nach feiner £)aupt=

ftobt betrat.

„©omie ber ftegreiche gortgang ber frangöftfeben

Sruppen, Iefen mir im Ratfeö-SRanuat tiom 2.SRärg
meiter, bie ftch fcfeon ber ©tobt nofeerten, nnb boö

traurige ©reigniß eineö großen Slutbabeö unter ben

Semifchen unb ©olotfeumifcfeen Sruppen unb anberm

Solf eingelangt mar, fafeen ftefe ber tierfammelte Rotfe

bemüßiget, bie Cerreti 3ïït=R. Srunner unb S. Si*
tiiö, ber SRorfcfeatt tion Roll tion &ilftfen unb Sllt*
@cfeüCen=£)auptmann Seltner mit Srompetem unb

Sragonem bem ©eneral ©djauenbttrg entgegen gu

fenben unb bemfelben eine eapittttation, ingmtfdjen
aber einen SBaffenftillftanb ongulrogen."

©ie trafen ben ©eneral beim fogenannten Reiben*

fapeUi-j ifer Semüfeen mor ober fruditloö. ©chauen*

bürg tierlangte ungefefnberten ©ingug in bie ©tabt
unb übergab ben Septttirten eine att ben fomman*
birenben ©eneral in ber ©tabt geriefetete Slufforbe*

rung folgenben 3nfeottö: Devant Soleure le 12

Ventôse (ober 2. SRärg) an 6 de la république
française une et indivisible etc.

Le Général commandant l'armée française à Mr.
le Gl. Commandant à Soleure.

Mr. le Général!

Le Directoire exécutif m'ordonne d'occuper la
ville de Soleure, en ajoutant que si j'éprouve la
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3. Versuche mit einer zum Waffenrock passenden

Polizeimütze.
4. Einführung der Kompagnie-Nummern am

Helme der Kavallerie.
5. Einführung eines neuen Tornisters mit pas¬

sender Einrichtung zur Versorgung der

Munition. Damit würden auch Versuche über

die Nothwendigkeit von Tragriemen für das

Ceinturon verbunden.

6. Versuche mit der Kapuze, resp. Ersetzung des

Wachstuchüberzuges an der Kopfbedeckung durch

eine den Nacken schützende Vorrichtung.

(Folgen die Unterschriften.)

Borkehrungen
der eidg. Aantone und namentlich zenes von Solo-
thurn zur Vertheidigung der Gränzen gegen Frank-
reich und andere damit in Verbindung stehende Ge-

gebenheiten von 1792 bis 1798, nämlich bis zum

Einsall der Franzosen.

(Schluß.)

Der Einfall der Franzosen geschah von drei
verschiedenen Seiten, von Grenchen, im Thal über

Gänsbrunnen und den Paßwang durch das Beinwyler

Thal.
Die feindliche Macht, welche den 2. März über

Grenchen einbrach, wird allgemein auf 15,000 Mann
angegeben. Nach einem von Kriegskommissär Sou-
vestre am 12. Vent»8s oder 2. März an die

Munizipalität von Solothurn erlassenen Befehl, betreffend

das Verpflegungswesen, bestund dieselbe nur aus
den 4 Halbbrigaden 3, 31,14, und 89 à 2500 Mann

10,000
aus dem 7. Husaren-Regiment 400

- - 18. Cavallerie-Regiment 400
und leichter Artillerie 600

11,400
ohne Offiziers-Pferde.

Es scheint fast, als habe es General Schauenburg
verschmäht, die sorglosen schweizerischen Milizen im
Schlaf zu überfallen; denn er ließ seinen frühen
Aufbruch aus dem Tbale von Pieterlen durch den

Donner der Kanonen ankünden. Mit den moralischen

und materiellen Schwächen seines halbgewonnenen

Gegners nur zu vertraut, mußte ihm der
unternommene Einfall als ein Knabenspiel vorkommen.

Eine außerhalb von Grenchen mit Kanonen
besetzte Schanze ward ohne Widerstand genommen.
Mehr Widerstand fand eine über den Berg gedrungene

feindliche Kolonne bei der Tuffgrube oberhalb
des Dorfes, wo mit großer Hartnäckigkeit gekämpft
wurde. Die Vertheidiger ohne Führer wurden aber

von der Hauptmacht umgangen, die unter stetem
lebhaftem Feuer die in zweiter Linie aufgestellten Ber¬

ner und Solothurner vor stch her trieb. Einige
Kompagnicn Unterwaldner, sei cs ans Befehl ihrer Re-

giernng oder aus Mißtrauen in den bei ihren
Miteidgenossen wahrgenommenen Geist, waren schon Tags

zuvor nach ihren Bergen zu marschirt. Dieser Abzug

der Hilfstruppen hatte begreiflich einen schlimmen

Eindruck auf die Zurückgebliebenen hinterlassen.

Auf dem Rückzug nach Selzach fielen nebst dem

vorbemeldten Artilleriehauptmann Sury schweizerischer

Seits mehr als 100 Mann. Mehrere hundert

Gefangene wurden sofort rückwärts nach Besancon

abgeführt; was auf feindlicher Seite umkam, wurde

auf der Stelle begraben, die Verwundeten wurden

nach Biel transportiert.
Manchen Schweizers, vielleicht eines jeden Gefallenen

Tod wurde gerächt.
Bei den fogenannten Bellacher und Selzacker

Weihern, südlich und nördlich zwischen mit Gebüsch

und Waldungen besetzten Hügeln, oberhalb der alten

Landstraße gelegen und durch einen engen Holzweg

getrennt, stellten sich namentlich die Berner noch einmal

zu kräftiger Gegenwehr.
Es fehlte nicht an Beispielen großen Heldenmuths

und Aufopferung. Mancher Solothurner und Berner

wehrte sich wie ein Rasender und bis auf den

Tod, jeden Zuruf von Pardon verschmähend. Schade,

daß wir diese Tapfern nicht mit Namen nennen
können.

Die französische Uebermacht war aber zu groß

und von jetzt an hatte aller Widerstand aufgehört —
die Solothurner eilten der Stadt zu, um sich noch

au den gefangenen Patrioten zu rächen, die Berner
aber folgten ihrem Hauptkorps, das sich über die im
Nobach geschlagene Schiffbrücke auf das rechte Aarufer

zurückzog und die Straße nach seiner Hauptstadt

betrat.

„Sowie der siegreiche Fortgang der französischen

Truppen, lesen wir im Raths-Manual vom 2. März
weiter, die sich schon der Stadt näherten, und das

traurige Ereigniß eines großen Blutbades unter den

Bernischen nnd Solothurnischen Truppen und anderm

Volk eingelangt war, sahen sich der versammelte Rath
bemüßiget, die Herren Alt-R. Brunner und V.
Vivis, der Marschall von Roll von Hilfiken und Alt-
Schützen-Hanptmann Veltner mit Trompetern und

Dragonern dem General Schauenburg entgegen zu
senden und demselben eine Kapitulation, inzwischen
aber einen Waffenstillstand anzulragen."

Sie trafen den General beim sogenannten Heiden-

kapelli; ihr Bemühen war aber fruchtlos. Schauenburg

verlangte ungehinderten Einzug in die Stadt
und übergab den Deputieren eine an den kommandirenden

General in der Stadt gerichtete Aufforderung

folgenden Inhalts: Devant Soleurs le 12

Vsnt«3s (oder 2. März) an 6 cks la république
tranysise une et inckivisnbls et«.

Le Renerai ««mmsnâsnt l'srmöe tranyaiss à Klr.
Is Kl. Oommsnclant à Soleurs.

Mr. le Lenslsl!

Le virsetoire executif m'orckonns ck'ooeupsr la
ville cks Leisure, en ajoutant que »i ^'épreuve Is
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